
Beamtenzukunft
Beitrag von „SteffdA“ vom 27. Januar 2013 11:48

Man kann, soweit ich weiß, das Beamtenverhältnis ruhen lassen. D.h. man wird nicht aus dem
Beamtenverhaltnis entlassen, sondern es ruht, solange man etwas anderes macht. Danach
kann man es auch wieder "aufleben" lassen.
Genaueres müßtest du in deinem Bundesland erfragen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/35339-beamtenzukunft/?postID=307235#post307235
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